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Zuständiskeit Uber die vorbehaltlose Genehmigung von kommunalen Bau- und Niveaulinien entscheidet
das Amt für Verkehr im Namen.der Volkswirtschaftsdirektion ($ 38 Abs. 4 OG RR [LS 172.1]
i.V.m. $ 20 und Anhang 2 OVVD ILS 172.110.41).

Sachverhalt

Festsetzunssbeschluss Der Gemeinderat Hinwil hat mit Beschluss vom 18. April201B die Verkehrsbaulinien RRB
Nr. 3161/1959 teilweise aufgehoben und neu festgesetzt. Niveaulinien sind keine vorhan-
den. Mit Schreiben vom 03. September 2018 ersucht der Gemeinderat um Genehmigung
der Vorlage

Anlass und Zielsetzuns Mit Beschluss Nr. 3161 vom 16.07.1959 genehmigte der Regierungsrat des Kantons Zürich
der Ptanung die vom Gemeinderat Hinwil am 25.05.1959 festgesetzten Verkehrsbaulinien an der Bahn-

hofstrasse, Bere ich Ba h nhofplatz bis D ürntnerstrasse.

Das ,,Areal Steiner" in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof soll entwickelt werden. Nach einer
Testplanung und der entsprechenden Beurteilung des Heimatschutzes zeigt sich, dass eine
strassennahe Positionierung für das Ortsbild von grosser Bedeutung ist. Um eine attraktive
Bebauung des,,Areals Steinerl'gemäss Testplanung zu ermöglichen, solldie bestehende
Baulinie entlang der Bahnhofstrasse angepasst werden. Um sicherzustellen, dass eine ver-
dichtete Bebauung erstellt und damit dem Ortsbild als auch den Forderungen des Zürcher
Heimatschutzes entsprochen werden kann, wird das Bauen auf die Baulinie vorgeschrieben
($ e7 Abs. 2).
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Erwägungen

A. Formelle Prüfung

Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

Gemäss AtI.24 Zifter 18 der Gemeindeordnung vom 01. Juli 2010 ist für die Aufhebung und
Neufestsetzung von Verkehrsbaulinien der Gemeinderat zuständig. Die Publikation erfolgte
am29. Juni 2018. Die Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Hinwilvom 16. Aug. 2018
liegt bei.

B, Materielle Prüfung

Zusammenfassung der An der Bahnhofstrasse, Abschnitt Bahnhofplatz bis Dürntnerstrasse, sollen die Verkehrs-
vortase baulinien RRB Nr. 3161/1959 teilweise aufgehoben und neu festgesetzt werden. Niveau-

linien sind keine betroffen.

Ersebnis der Prüfung Die Aufhebung und Neufestsetzung der Verkehrsbaulinien soll eine attraktive Bebauung des
,,Areals Steiner" gemäss Testplanung ermöglichen und dem Ortsbild sowie den Forderungen
des Zürcher Heimatschutzes gerecht werden.

G. Hinweise zur Umsetzung

Keine Hinweise.

D. Ergebnis

Die Vorlage enryeist sich als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen. Sie kann somit
genehmigt werden ($ 5 Abs. 1 PBG).

Gemäss $ 5 Abs. 3 PBG in Verbindung mit S 108 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsent-
scheid vom Gemeinderat zubammen mit dem geprüften Akt zu yeröffentlichen und aufzule-
gen sowie den betroffenen Grundeigentümern schriftlich (eingeschrieben) mitzuteilen.
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Volkswirtschaftsdi rektion
3ß:

I m Namen der Volkswi rtschaftsd i rektion verfügt:

Die am 18. April 2018 vom Gemeinderat Hinwil beschlossene Aufhebung und
Neufestsetzung von Baulinien an der Bahnhofstrasse, Abschnitt Bahnhofplatz bis
Dürntnerstrasse, wird gemäss den eingereichten Akten genehmigt. Niveaulinien sind
keine betroffen.

ll. Der Gemeinderat Hinwilwird eingeladen:

Dispositiv I zusammen mit dem Festsetzungsbeschluss samt Rechtsmittelbelehrung
gemäss $ 5 Abs. 3 PBG in Verbindung mit S 108 Abs. 3 PBG zu veröffentlichen und
aufzulegen sowie diese Verfügung den betroffenen Grundeigentümern schriftlich
(eingeschrieben) mitzuteilen.

Nach Rechtskraft des genehmigten Beschlusses die lnkraftsetzung zu veröffentlicheh,
den betroffenen Grundeigentümern schriftlich mitzuteilen sowie dem Amt für Verkehr,
Bauen an Staatsstrassen, 8090 Zürich, ein Bauliniendossier inkl. Beschluss des Ge-
meinderäts, Beleg der Publikation sowie der Genehmigung mit Rechtskraftbescheini-
gung zuzustellen.

Nach Rechtskraft der Vorlage die Nachführung der Verkehrsbaulinien in der amtlichen
Vermessung zu veranlassen.

lll. Mitteilung an

Gemeinderat Hinwil inkl.
. 2 Baulinienpläne mit Genehmigungsvermerk
. 2 Erläuternde Berichte mit Cenenmigungsvermerk
. 1 Gemeinderatsbeschluss vom 18. April 2018
. 1 Publikation inkl. Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Hinwilvom 16.08.2018

Verfügungskopie an Amt für Verkehr, Bauen an Staatsstrassen

Amt für Verkehr

+t:/
Markus Traber, Amtschef
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Teilweise Aufhebung und NeufestseEung Verkehrsbaulinie RRB Nr. 3161/1959
Erläuternder Bericht
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Teilweise Aufhebung und NeufestseEung Verkehrsbaulinie RRB Nr. 3161/1959
Erläuternder Bericht

Entwicklung Areal Steiner -
Testplanung

Situation mit Neubaugebiet und

lnventarobjekten

S Bahnhofstrasse Nr. 16

Bahnhofstrasse Nr. 18
I

1. Anlass

Das "Areal Steiner" (Planungsperimeter) in unmittelbarer Nähe
zum Bahnhof Hinwil soll entwickelt werden.

Die Grundeigentümerin beabsichtigt, eine zonenkonforme Neu-
überbauung mit Wohnungen und Gewerbenutzungen zu reali-
sieren. Um eine qualitativ hochwertige Neubebauung zu erhal-
ten und die Strukturelemente des Ortsbildes an der Bahn-
hofstrasse zu erhalten, wurde eine Testplanung durchgeführt.

Das Bearbeitungsteam C, soll beauftragt werden das von ihnen
vorgeschlagene Konzept im Sinne der Empfehlungen des Beur-
teilungsgremiums weiter zu bearbeiten. Das Konzept C sieht
folgende Situation vor:

{
+

*,:

J'-

-llllt-rrllft
-:-l rr=- 1t !l I t-

:tiili iiln" fi lr t l1 F'

ü
!

Um die Überbauung gemäss Testplanung realisieren zu kön-
nen, müssen die bestehenden Gebäude auf den Grundstücken
Kat. Nrn. 373,374,376,2394 sowie Assk. Nr. 1334 auf Kat. Nr
375 in der Zentrumszone abgebrochen werden.

Die zum Abbruch vorgesehenen Gebäude waren teilweise im
kom m unalen lnventar der sch ützenswerten Bauten aufgefü hrt.
Die Grundeigentümerschaft hat bei allen vier Gebäuden das
Gesuch um definitive Schutzabklärungen (Provokationsbegeh-
ren) gestellt.

Dem Wohnhaus Vers. Nr. 1330 auf dem Grundstück Kat. Nr.
375 an der Bahnhofstrasse 16 wurde die Schutzwürdigkeit an-
erkannt und muss somit erhalten werden.

Bei den anderen drei Bauten hat die Abklärung zu einer Entlas-
sung aus dem lnventar geführt.

l'\'
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Teilweise Aufhebung und NeufestseEung Verkehrsbaulinie RRB Nr. 3161/1959

Erläuternder Bericht

Rekurs Heimatschutz

Ortsbauliche Situation als Anforderung
für die Testplanung und Mitwirkung des

Heimatschutzes

Strassennahe Positionierung als

wichtiges Elemet des Ortsbildes

Baulinie wiederspricht dem

Siegerprojekt und Bestand

Planungsperimeter

fdBffi Baulinie (in Kraft)

Der Zürcher Heimatschutz hat in der Folge Rekurs gegen die
lnventarentlassung des im Kreuzungsbereich gelegenen Ge-
bäudes Bahnhofstrasse Nr. 18 eingereicht. Der Heimatschutz
hat dabei unter anderem aufdie hohe Bedeutung des Eckhau-
ses im Orts- und Strassenbild hingewiesen, welche sich durch
die strassennahe Lage und die Form ergibt.

lm Rahmen der Stellungnahme zum Rekurs wurde festgehalten,
dass die ortsbauliche Situation auch über andere Planungsin-
strumente gesichert werden kann und dass folglich keine for-
melle Schutzanordnung gerechtfertigt ist.

Die ortsbildgerechte Entwicklung im Bereich des Areals trotz
des vorgesehenen Abbruchs des Gebäudes Bahnhofstrasse
Nr. 18 wurde daher als Anforderung für die Testplanung auf-
genommen. Der Heimatschutz wurde zudem in die Jurierung
der Testplanung einbezogen.

Der Rekurs wurde daraufhin durch den Heimatschulzzurück-
gezogen.

Entsprechend der Beurteilung des Heimatschutzes - welche
bezüglich Situierung der Fassadenlinie des Gebäudes Bahn-
hofstrasse Nr. 18 durch die Beteiligten gestützt wurde - und
entsprechend der Resultate der Testplanung zeigt sich, dass
eine strassennahe Positionierung für das Ortsbild von hoher
Bedeutung ist.

Entlang der Bahnhofstrasse im Südosten des Areals verläuft
die Strassenbaulinie RRB Nr. 3161/1959 in einem Abstand von
ca. 6 m ab Strassenparzellengrenze.

v. .'
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Durch die Baulinie würden bei Rück- und Neubauten der Ge-
bäude an der Bahnhofstrasse die historischen räumlichen Qua-
litäten dieses Raumes verloren gehen.

Um diese Entwicklung zu vermeiden, ist eine Revision der Bau-
linien angezeigt.

775
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Teilweise Aufhebung und NeufestseEung Verkehrsbaulinie RRB Nr. 316'1/1959

Erläuternder Bericht

2. Grundlagen

Zweck Verkehrsbaulinien

Situation

Verkehrsplan 2012

Strassen und öffentliche Parkierung

Verkehrsbaulinien dienen der Sicherung des Raumes für be-
stehende und geplante Strassen. Sie umfassen die Fahrbahn,
Rad- und Gehwege sowie den erforderlichen Abstand von Ge-
bäuden und Anlagen an der Strasse. Zudem geben sie das
Recht, im Baulinienbereich Werkleitungen zu führen.

Die Bahnhofstrasse ist bestehend. Sie weist ein einseitiges
Trottoir mit einer Breite von 2.0 m und eine Fahrbahnbreite ge-
mäss AV-Daten von 6.6 m auf.

Es bestehen Fahrbahnverengungen mit Bäumen, welche die
Parkierung abgrenzen. Die Strasse ist im Einbahnbetrieb mit
Fahrtrichtung Bahnhof betrieben.

Die Bahnhofstrasse weist kei-
ne besondere Klassierung auf
Es handelt sich um eine nor-
male kommunale Strasse.

g

külnnrLnile \€rbindungeslriire

Qunrtier Eriammelitra 55e

Pnr!rFfl nr{(it1ld{p

li,ri.rtitvPrl'rhr ;!trn rre

, egimnl+ brhrndLr0g5st-rni!g

Far!isr,.!rgrnolig€

-
*

g@

5 Suter. von Känel . Wild .AG



Teilweise Aufhebung und Neufestse?ung Verkehrsbaulinie RRB Nr. 3161/1959

Erläuternder Bericht

Öffentlicher Verkehr

kcruturnle
Iesttegurgcr]

': :l_

iihe rgerr{lrEle
festlcgur{SI

:!ri.hEr,ü ll:Fl Jr,:

Radverkehr

korl[rurtslc
fcsllrgur{leI

EahnLinie einspurig

6usl inie

Rad\üeg

AbstFltäntdgen

Radweg

tlptionalP Pbuü Bike-Irnil

o ö
BLr5l inie

BushällEsl€lle

Es sind keine ÖV-Linien über
die Bahnhofstrasse festgelegt.

Trotz der Lage am Bahnhof
entspricht die Erschliessung
mit dem öffentlichen Verkehr
nur der Öv-Gütet<tasse c.

Über die Bahnhofstrasse ist
keine Veloroute (Radweg)
festgelegt.

lm Verkehrsplan Fusswegnetz
ist über die Bahnhofstrasse
ein kommunaler Fussweg mit
bestehendem Hartbelag fest-
gelegt.

Das entsprechende Trottoir
(einseitig) besteht und wird als
genügend beurteilt.

Mit der Massnahme MOA ist
eine Aufwertung des Bahn-
hofplatzes vorgesehen.

lm Rahmen der Aufwertung
des Bahnhofplatzes ist auch
die Einführung einer Begeg-
nungszone für den Bahnhof-
platz und die Bahnhofstrasse
gewünscht. Dazu wurde von
Metron AG auch eine vertie-
fende Studie verfasst.
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Teilweise Aufhebung und Neufestsetung Verkehrsbaulinie RRB Nr. 3161/1959
Erläuternder Bericht

Zonenplan

I nventar und Schutzobjekte

Das Planungsareal und das
Umfeld der Bahnhofstrasse
liegen in der Zentrumszone
213.5.

Verschiedene Bauten an der Bahnhofstrasse sind als Schutz-
objekte oder als kommunale lnventarobjekte festgelegt.

Die Baulinie soll daher auf die bestehenden Fassadenfluchten
der lnventar- oder Schutzobjekte angepasst werden.

l

la,
I I-

tr (-'

t"e

Beim Gebäude Assek. Nr. 1541 (Bahnhofstrasse 7/9) handelt
es sich um einen Ersatzbau des ehemaligen Hotels und Kur-
hauses Bachtel. Das Gebäude weist aber nicht mehr die ur-
sprünglich Erscheinung auf, so dass keine lnventarisierung
besteht und hier keine Umfahrung mit der Baulinie vorgesehen
werden kann.

Hotel Bachtel um 1900 Quelle: Ortsmuseum Hinwil Gebäude Bahnhofstrasse 7/9, Quelle: Google 2013
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Teilweise Aufhebung und NeufestseEung Verkehrsbaulinie RRB Nr. 3161/1959
Erläuternder Bericht

Vorstellungen des Kantons
(ARE)
Handlungsräume

I stadtlandschaft

I urbaneWohnlandschaft

Landschaft unter Druck

K u ltu rla n dschaft

I Naturlandschaft

Vorgaben der Handlungsräume des

kantonalen ROK

Leitlinien des Regierungsrates Kanton

ZH für künftige Entwicklungen

Hinwil liegt im Handlungsraum "Urbane Wohnlandschaft" ge-
mäss Raumordnungskonzept des Kantons Zürich.

etz ikon

M*
Für die urbane Wohnlandschaft ergibt sich damit insbesondere
folgender Handlungsbedarf:

. Siedlungen unter Wahrung einer hohen Wohnqualität nach
innen entwickeln

. Potenziale in den bereits überbauten Bauzonen, auf
brachliegenden Flächen sowie im Bahnhofsumfeld akti-
vieren und erhöhen

. SozialräumlicheDurchmischungfördern

. Arbeitsplätze erhalten und deren Lageoptimierung fördern

. ÖffentlicheBegegnungsräumeschaffen

. Klare Siedlungsränder erhalten und Übergänge zur offenen
Landschaft gestalten

. Angebot im öffentlichen Verkehr zur Bewältigung des Ver-
keh rsaufkommens verd ichten

. Unerwünschte Einwirkungen durch Verkehrsinfrastrukturen
auf Wohngebiete vermeiden und vermindern

. Ausgewählte öffentliche Bauten und Anlagen zur Stärkung
der Zentrumsgebiete von kantonaler und regionaler Bedeu-
tung ansiedeln

Die Zuku nftstaug I ich keit der Siedlungsstruktu ren ist sicher-
zustellen und zu verbessern.

Die Entwicklung der Siedlungsstruktur ist schwerpunktmäs-
sig auf den öffentlichen Verkehr auszurichten.

Zusammenhängende naturnahe Räume sind zu schonen
und aktiv zu fördern.

t'-v.
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Teilweise Aufhebung und NeufestseEung Verkehrsbaulinie RRB Nr. 3161/1959
Erläuternder Bericht

Vorhaben

Ortsbauliche Studie 201 5

Situation im lVodell

Testplanung

1 schurzabiekt

a Lthde

Konzept A

'4

$5i.
)tr \

ln Übereinstimmung mit der übergeordneten Planung und ent-
sprechend der Zonierung der Gemeinde Hinwil wurde im Sinne
einer Entwicklung nach innen, der Nutzung von Potenzialen auf
bereits überbauten Bauzonen und in Anbetracht der Lage am
Bahnhof eine Entwicklung des Areals Steiner angegangen.

Dabeizeigte sich, dass neben den geltenden rechtlichen Vor-
gaben die Anliegen des Ortsbildes vertieft beurteilt werden
mussten. lm Rahmen einer ortsbaulichen Studie wurde darge-
legt, dass die strassennahe Stellung der Bauten im Bereich der
Bahnhofstrasse für das Ortsbild von hoher Bedeutung ist und
dass diese ortsbauliche Situation auch durch Neubauten wieder
geschaffen werden muss,

Studie "Kamm" im Modell Studie Bahnhofplatz im Modell

'' I a

I*
Entsprechend den Studien zeigte sich, dass das Näherbauen
an die Bahnhofstrasse bis auf die Flucht der bestehenden Ge-
bäude erforderlich ist, damit die historisch bedingten, räumli-
chen Qualitäten des Strassenraumes nicht verloren gehen.

Das Näherbauen an die Bahnhofstrasse wurde in allen drei
Resultaten der Testplanung bestätigt.

Konzept B Konzept C
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Teilweise Aufhebung und NeufestseEung Verkehrsbaulinie RRB Nr, 3161/1959

Erläuternder Bericht

3. Baulinienuberprufung

Baulinie RRB Nr. 3161/1959

Werkleitungen

Abstand

Konzept C gemäss Testplanung

Pflicht auf Bauen auf die

Baulinie

Kein Ausbaubedarf

Um eine attraktive Bebauung des Areals Steiner gemäss Test-
planungsverfahren zu ermöglichen, soll die bestehende Bauli-
nie RRB Nr. 3161/1959 entlang der Bahnhofstrasse angepasst
werden.

Eine Baulinie gibt der Öffentlichkeit das Recht, im Baulinienab-
stand Werkleitungen zu führen. Es besteht jedoch kein Bedarf
in diesem Gebiet, im Baulinienbereich Werkleitungen zu führen.
Die bestehenden Bauten ermöglichen auch heute keine Füh-
rung von Werkleitungen im Baulinienbereich.

Sämtliche erforderlichen Werkleitungen sind bestehend und
verlaufen im Strassenbereich.

Eine Aufhebung und Neufestsetzung der Strassenbaulinien auf
der Fassadenflucht der bestehenden Bauten hatzur Folge,
dass für oberirdische Bauten neu anstelle des heutigen Bauli-
nienabstandes von rund 6 m der Abstand gemäss neuer Bauli-
nie von rund 1.30 m gilt.

v

--{

Um sicherzustellen, dass eine verdichtete, moderne Bebauung
erstellt werden kann, welche in strassennaher Lage zu liegen
kommt und damit dem Ortsbild und auch den Forderungen des
Zürcher Heimatschutzes entspricht, wird das Bauen auf die
Baulinie vorgeschrieben ($97 Abs. 2). Ersatzbauten müssen im
bestehenden Mass auf die Baulinie gestellt werden. Ergän-
zungs- und Anbauten sind im Baubewilligungsverfahren zu
überprüfen. Sie können teilweise zurückversetzt werden, wenn
dies im Sinne des Ortsbildschutzes angezeigt ist.

Die bestehende Strasse weist eine Breite von 6.5 m und ein
Trottoir von 2 m Breite auf. Sie ist damit mehr als genügend
ausgebaut, zumal sie im Einbahnverkehr betrieben wird. Der
Verkehrsplan weist auch keine lnhalte auf, aufgrund welcher
ein Ausbaubedarf bestehen würde.

Ein Ausbaubedarf besteht nicht. Zumal auch die angedachte
Veränderung des Betriebsregimes (Begegnungszone) zu kei-
nem Ausbaubedarf führt.
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Teilweise Aufhebung und Neufestse?ung Verkehrsbaulinie RRB Nr. 3161/1959
Erläuternder Bericht

Ausbaumöglichkeit kaum

vorhanden

Baulinie RRB Nr. 3161/1959
kann teilweise aufgehoben
und neu festgesetzt werden

Es ist in absehbarer Zukunft auch kaum möglich, die Strasse
auszubauen, da die bestehende Bebauung weit in die heute
bestehenden Baulinienbereiche hineinragt und zum Grossteil
inventarisiert oder geschützt ist.

It
6524

4. Fazit
Wie in Kapitel3 erläutert, kann die Baulinie RRB 3161/1959
teilweise aufgehoben werden. Es besteht weder Bedarf, Werk-
leitungen zu führen noch Bedarf, die Strasse auszubauen.

Es bestehen keine Gründe, an der Baulinie RRB 3161/1959
entlang der Bahnhofstrasse festzuhalten.

Um zu gewährleisten, dass im Sinne des Ortsbildes weiterhin
eine sehr strassennahe bauliche Situierung von Neubauten
möglich ist, ist eine neue Baulinie festzulegen: Diese erlaubt
das Bauen auf die Fassadenflucht des zu erhaltenden Schutz-
objektes und nimmt die Situierung des heute noch bestehenden
Baus Bahnhofstrasse 16 (lnventarobjekt, entlassen) auf. Auf
der gegenüberliegenden Strassenseite entspricht sie der Fas-
sadenflucht der bestehenden inventarisierten Bauten Bahnhof-
strasse Nrn. 3 und 5.

Um im Sinne des Ortsbildschutzes sicherzustellen, dass eine
strassennahe Bebauung entsteht, wird das Bauen auf die Bau-
linie vorgeschrieben (S 97 ABS. 2 PBG).

Durch die Aufhebung und die Neufestsetzung entstehen keine
negativen Auswirkungen auf die Bebaubarkeit der Grundstücke,
die Verkehrssicherheit (Trottoirs) oder die Versorgung (Werklei-
tungen).

Durch die strassennahe Neufestsetzung wird dem Ortsbild ent-
sprochen, den Forderungen des Heimatschutzes Rechnung
getragen und die Bebauung gemäss Siegerprojekt der Testpla-
nung ermöglicht

Es sind keine Niveaulinien betroffen.
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Teilweise Aufhebung und NeufestseEung Verkehrsbaulinie RRB Nr, 3161/1959

Erläuternder Bericht

Erschliessung

0rtsbildschutz /
Verdichtung

Keine negativen Folgen

Aufhebung recht- und

zweckmässig

Die vorgesehene Aufhebung und Neufestsetzung der Stras-
senbaulinie bewirkt keinen Verlust von Erschliessungsmöglich-
keiten.

Bei Aufhebung und Neufestsetzung der Strassenbaulinien an
der Bahnhofstrasse kann die bestehende ortsbauliche Struktur
im Sinne des Ortsbildschutzes erhalten und gleichzeitig die be-
stehende Bebauung durch eine moderne, verdichtete Überbau-
ung im Bahnhofumfeld ersetzt werden.

Die vorgesehene Aufhebung und Neufestsetzung der Strassen-
baulinie hat für die Umwelt, die Nachbargemeinden, die Werke
oder den Verkehr keine negativen Folgen.

5. Auswirkungen

6. Schlussbemerkung

Der Gemeinderat Hinwil ist überzeugt, dass die teilweise Auf-
hebung der kommunalen Verkehrsbaulinie RRB Nr. 3161/1959
und die Neufestsetzung in strassennaher Lage an der Bahn-
hofstrasse zweckmässig und rechtmässig ist.
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Teilweise Aufhebung und Neufestsetzung Verkehrsbaulinie RRB Nr. 3161/1959 (Bahn-
hofstrasse)

Betrifft: 8340 Hinwil  
Die Volkswirtschaftsdirektion hat am 17. Oktober 2018 ver-
fügt: 
Die am 18. April 2018 vom Gemeinderat Hinwil festgesetzte 
teilweise Aufhebung und Neufestsetzung von Verkehrsbau-
linien an der Bahnhofstrasse, Abschnitt Bahnhofplatz bis 
Dürntnerstrasse, wird genehmigt. 
Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts 
vom 6. August 2019 ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. 
Die teilweise Aufhebung und Neufestsetzung der Verkehrs-
baulinie Bahnhofstrasse tritt am Tag nach der Publikation in 
Kraft.  
Gemeinde Hinwil
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